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SCHWEIZER K UN ST 21

Standerat
iS*/7ff««/jr ttow ay. ./anaar. — Fors/te: Pröstc/en/ /? A'/tarr/.

Motion Heer.

Die Unterzeichneten beantragen : Es sei der Bandesrat einzuladen,
die Frage zu prüfen und Bericht zu erstatten, ob nicht der Bundes-
beschluss vom 22. Dezember 1887 betreffend Förderung der Kunst
zu revidieren sei, um eine gleiehmässigere Unterstützung der ver-
schiedenen Kunstrichtungen herbeizuführen.

Unterzeichner : //epr, Andermatt, Baumann, Böhi, Brügger, Däh-
1er, Düring, Hildebrand, Isler, Keller, Kunz, Laely, Locher, Mer-
cier, Muheim, Ochsner, Pettavel, Ribordy, Scherrer (St. Gallen).
Steiger, Wyniger.

Z/eer begründet seine Motion. Er will sich in Anbetracht seiner
früher hier gehaltenen Boten der Kürze befleissigen. Redner kommt
auf die Entwürfe der Wandgemälde zu sprechen, die für die Aus-
schmückung der Universität Zürich aufgestellt worden sind. Mit
5o gegen 11 Stimmen hat das Professorenkollegium diese Entwürfe
abgelehnt. Mit Recht Wir wollen dass die edle Seele in der Kunst
gepflegt werde, dass sie in den Physiognomien der Porträte lebe
Und sie soll auch in den Landschaftsbildern durchklingen, in einer
Münchener Ausstellung blieb ein Deutscher vor einigen Landschaften
von Schweizer Künstlern stehen und sagte: Ja, wenn es in der
Schweiz nicht schöner ist, dann brauchen wir nicht dorthin zu
gehen (Heiterkeit). Also, wir wollen, dass das Hässliche aus der
Kunst ausgeschieden und das Schöne gepflegt werde.

Der Zweck der Motion geht dahin, dass die Kunst, die das Schöne

pflegt, wieder zur Geltung komme.
Die verschiedenen Kunstrichtungen sollen gemeinsam gefördert

werden. Herr Lachenal hat gesagt : Man solle sich nicht in diese
Sache mischen. Ja, Herr Lachenal, einmischen heisst: Nur eine

Kunstrichtung fördern. Und in diesem Sinne soll man sich nicht
einmischen Redner kommt auf die Artikelserie von Dr. U. Diem in
St.. Gallen über « Die Schweizerische Kunstpllege » in der
Pos/ zu sprechen, die manchen guten Gedanken enthält.

Was wollen wir nun? Der Bund soll aufhören, hineinzuregieren ;

er soll alle Kunstrichtungen unterstützen. Damit Herr Bundesrat
Calonder eine Waffe besitze, wollen wir uns in den Räten vorbehal-
ten, den Kredit von Fr. 100,000 — eventuell herabzusetzen, sobald
die Kunstkommission nur einseitig die Kunst unterstützt. Wir wollen
Freiheit in der Kunst Wir wollen Gerechtigkeit in der Kunst! Denn
man muss dem Volksempfinden, das sich gegen diese Art der Kunst-
förderung sträubt, entgegenkommen. Also : Ich meine, die Räte möch-
ten sich vorbehalten, den Kredit von Fr. 100,000— ins Budget aufzu-
nehmen ihn aber eventuell herabzusetzen, wenn die Sache so weiter
geht. In diesem Sinne, bitte ich Sie, die Motion anzunehmen.

/ib'Hf/gev ; In der Schweiz herrscht eine allgemeine
Der gesunde Menschenverstand, die comm«nés o/ürcio, empört sich

gegen die Auswüchse der Kunst: Grüne Pferde, blaue Kühe usw.
Futurismus, Kubismus, das ist die modernste Fortentwicklung- der
Kunst «7 ßö.S'tt/'f/ttm / Früher kannte man die Kunst im Quadrat ;

jetzt pflegt man eine Kunst im Kubus. Unter den Künstlern selber
hat eine 7)/ranne/ eingeriffen. Man sagte : Man solle die Künstler nur
machen lassen, das regliere sich von selbst. Das Publikum kaufe die
Sachen einfach nicht. Ja, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt.
Aber andererseits wird aufdiese Weise das Kunstempfinden des Volkes
irregeleitet, ertötet. Wir wollen, dass der Regulator dieses Marktes,
die Unterstützung des Bundes, gehandhabt werde. Denn es ist keine
Ehre für einen Staat, eine Kunst aufzuziehen, die verdebt, die Ouark
ist. Wir haben auf den Ausstellungen in München und Rom mit unse-
ren Künstlern keine Ehre eingelegt. Wird die Kunst nicht besser,
so wollen wir den Kunstkredit streichen. Ich möchte den Bundesrat
einladen, die Frage ernsthaft zu prüfen. Man ändere den bekannten
Bundesbeschluss, indem man den Räten die Möglichkeit lässt, den
Kredit zu streichen, wenn die « Herrschaft einer derartigen Kunst-
kommission » weiter besteht. Ich möchte auch neue Grundsätze über
die zu ändernde Herrschaft der Kunstkommission ins Gesetz aufge-
nommeii wissen.

Die Kunstkommission ist heute so zusammengesetzt, dass minde-
stens acht von elf Künstler sind. So will es das Gesetz. Muss das so

sein? Das praktische Resultat hat gezeigt, dass dies nicht richtig ist.
Der ganze Lehrkörper einer Llochschulc muss sich wehren gegen
eine Kunstklexerei, die man ihr aufzwängen will, Das ist doch cha-
rakteristisch! Man sage nicht, sie verstünden von der Kunst nichts

; Das sind hochgebildete Leute.
In der Verordnung ist die Bestimmung, dass die Beschlüsse der

Jury geheim gehalten werden sollen. Da fehlt's Hier ist der Punkt,
zu sanieren. Der hohe Bundesrat soll es einmal probieren Schlechter,
als es bis anhin war, kann es nicht werden Ich bitte Sie, die Motion

: anzunehmen.
/?o6er/ : Wenn auch die Kunstrichtungen unserer Künstler nicht

allen gefallen können, wenn sie vielleicht über die Anforderungen des
Schönen hinweggehen, so ist es doch nötig, dass man sie achtet.
Eine Kunst ohne neue Gedanken, ohne neue Richtungen, erstirbt. Es

wäre sehr zu bedauern, wenn man das System der Subvention ein-
schränken wollte. Man sprach von Misserfolgen unserer Künstler in

; München und Rom. Aber g-erade auf der Münchener Ausstellung
wurden Schweizer Künstlern zwei erste Medaillen zuerkannt. Das

war bisher nirgends der Fall. Man wirft der Jury Ungerechtigkeit
vor. Das ist ungerecht. Redner nimmt die Jury energisch in Schutz.
Ich beantrage, die Freiheit in allen Kunstrichtungen leben zu lassen
und die Motion Heer abzulehnen

Bundesrat Ca/onc/er : Wenige Wochen trennen uns von der letz-
ten Kunstdebatte im Dezember. Ich konstatiere, dass wir damals
an einander vorbeigeredet haben. Die Verhältnisse haben sich nicht

; geändert. Ich kann nur wiederholen, was ich damals sagte. Nur
[ wenige Worte zu dem persönlichen Verhältnis des Einzelnen zur

Kunst In Kunstsachen folge ich allein meinem persönlichen Gesch-
mack. Aber ich dränge meine Kunstauffassung niemandem auf. Was

I dem einen gefällt, missfällt dem anderen. Ich habe mich daher auch
I über das grüne Pferd nicht aufgeregt. Wir müssen gegenüber allen

Kunstrichtungen auf die natürliche Entwicklung abstellen. Man darf
I nicht meinen, dass die 100.000 Franken den Unterhalt der Künstler
I bilde. Das macht für den Einzelnen eine Bagatelle aus. Die Künstler

sind auf das Publikum angewiesen. Da muss die Heilung einsetzen.
Jeder kann sein Geld in der Kunst dort einlegen, wo er will. Ich

; kann die Tyrannis, von der man sprach, nicht ernst nehmen. Die
I Entwürfe der Zürcher Universitätswandbilder sollen allem Anschein

nach unschön sein. Die Jury hat offenbar einseitig gcurtc.ilt. Aber
- auch hier können wir nichts machen. Das müssen wir den Zürcher

Behörden überlassen. Futurismus und Kubismus spielen bei uns keine
Rolle. Ich sage: Freiheit des Künstlers! Freiheit der Individualität!
Es wäre gefährlich für die Kunst, wenn man unsere Künstler mass-

• •
I regeln oder beeinflussen wollte. Die grössten Künstler haben zu allen
I Zeilen mit den Anschauungen ihrer Zeit kämpfen müssen : Wagner,

Böcklin und andere.
Was den Bundesbeschluss von 1888/87 anbelangt, so stimme ich

mit den Herren Vorrednern darin überein, dass alle Kunstrichtungen
unterstützt werden müssen. Im Dezember habe ich das gesagt. Es

; scheint, dass ich damals an leere Wände geredet habe. Auch der
Bundesrat ist der Ansicht, dass bei Beuerteilung eines Kunstwerkes

l es allein auf den künstlerischen Wert, auf die Arbeit und das Talent
ankommt. Es geht nicht an, dass man ein Bild nicht ankauft, weil

'

es einer besonderen Kunstrichtung angehört. Es steht mit derAusü-
bung der schweizerischen Kunstpllege nicht so schlimm, wie die

I Herren dargestellt haben Die Kritik muss auf das richtige Mass

zurückgeführt werden. Gewiss bedarf die Organisation der Kunst-
i pflege Verbesserungen. Denn trotz des guten Glaubens der Kunst-

kommission kann eine gewisse Einseitigkeit eintreten. Ich teile die
Ansicht der Notwendigkeit einer Revision des Bundesgesetzes nicht.
Besser ist es, die Vollzichungsverordnung zu revidieren. Ich habe
die grössten Bedenken gegen den Antrag Heer (man solle die Sub-
vention eventuell herabschrauben/ Wer soll das Urteil fällen? Wer
will sagen, ob die Kunst nun so sei, dass die Subvention gekürzt
werde? Darin liegt auch der Vorwurf, dass der Bundesrat nicht
fertig werde mit den Künstlern. Diese Ansicht hat keinen Boden,

i Behalten Sie das Vertrauen in den Bundesrat. Und wenn man den'

Vorsehlag des Herrn Heer annehmen wollte, käme man dann nicht in
Konflikt mit der Stiftung der Frau Lydia Escher, die verfügt hat,
dass die Subvention ausgerichtet werde, solange der Bund kann?
Was die Kunstkommission anbelangt, so habe ich schon im Dezem-
her gesagt, dass das Aa/ere/e/ne«/ m rfer Afwi/mssion stärker ver-
treten sein soll. Ich habe bereits die /terA ton r/er Fo/ZHe/ut/nysoer-
ort/n <7 in die Wege geleitet. Wozu denn das Gesetz ändern, wenn
eine Revision der Verordnung genügt Das würde die Sache nur
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verzögern. Die Frage ist, ob nicht auch in der A «/haAzne/az*y mehr
nicht ausübende Künstler vertreten sein sollen. Fine vermehrte Ga-
rantic für Uneingenommenheit der Kunstrichter könnte dadurch
geschaffen werden, dass der Bundesrat sie selber aussucht. Gewiss
kommt es vor, dass bei der grossen Eile in der Jury nicht alle Bilder
so beurteilt werden, wie sie es verdienten. Auch hier wird es das
Bestreben des Bundesrates sein, abzuhelfen. Vorläufig ist die Revi-
sion der Vollziehungsverordnung abzuwarten.

Lac/zena/ : Die Versieberungen des Herrn Bundesrat Calonder sind

ganz dazu angetan uns zu beruhigen. Ich bin einigermassen erstaunt
über die Kritik, die man der Kunstkommission widerfahren liess»

indem man ihr Parteilichkeit vorwarf. Wenn sie durch die kantona"
len Museen wandern, so finden Sie viele Gemälde, die auch die en-
couragiertesten Anhänger der Motion Heer entzücken würden. Der
gute Wille war in der Kommission jedenfalls vorhanden. Weder
Herr Heer noch Herr Brüg'ger sind tolerant. Viele Künstler werden
diesen Herren sagen : Sie sind Tyrannen Sie üben harte Tyrannei
aus! Man soll sich nie auf Mitteilungen verlassen, Herr Heer! Sie
erreichen auf diese Weise das Ziel nicht, das Sie erreichen wollen.
Warten Sie doch die Revision der Vollziehungsverordnung ab
Wenn Sie die Subvention einschränken, so machen Sie nur Reklame
für die Künstler, denen sie entzogen wird, ohne das Ziel zu erreichen.

/s/ez' (Aargau,) befürwortet Annahme der Motion Heer.
Bundesrat Czz/ozidez' antwortet auf die Ausführungen Islers und

empfiehlt Ablehnung der Motion.

Wettbewerb
für Kunst- und Kirchenmaler.

Prämierung vierzehn Tage in Basel öffentlich ausge-
stellt.

Für die Bestellung der vorgesehenen Arbeiten sind

Die Vorsteherschaft der römisch-katholischen Ge-
meinde Basel eröffnet unter den Kunst- und Kirchen-
maier zur Erlangung von Skizzen für die Ausmalung
der Kirche und die Bestellung der Kreuzwegstationen
nebst zwei entsprechenden Ergänzungsbildern einen
öffentlichen Wettbewerb mit Eingabetermin vom /6".
A/az' / p z 4.

Das von den Preisrichtern geprüfte und gutgeheissene
Programm stellt dem Preisgericht eine Summe von
/D\ i.5oo. — zur Verfügung, welche Summe unter die
3-4 besten Konkurrenzeingaben verteilt werden soll.

Das für die Beurteilung der eingelaufenen Konkur-
renzeingaben eingesetzte Preisgericht besteht aus 2 Ver-
tretern des Faches. 1 Vertreter der Architekten der
Kirchenneubaute (Hr. Gustav Doppler, Arch. Basel und
Hr. G. A. Meckel, Arch. Freiburg i/Br.) und r Vertre-
ter der Vorsteherschaft beziehungsweise der Kirchen-
bau-Komrnission.

Als Preisrichter sind bezeichnet die Herren:
X. Hr. Professor Fritz Geiges, Kunstmaler, Frei-

bürg i/Br.
2. Hr. Bob. Striidel, Kunstmaler und Lehrer a/d.

Allgemeinen Gewerbeschule Basel.
3. Hr. C. A. Meckel, Architekt in Freiburg i/Br.
4- Hochw. Herrn Jos. Käfer, Pfarrer a/d. Josephs-

kirche Basel.
5. Fridol. Söll, Bauverwalter, Präs. der Kirchenbau-

kommission.
Das von der Vorsieherschaft von den prämierten

Projekten zur Ausführung bestimmte. Projekt bleibt
Eigentum der Gemeinde und erhält der Verfasser die
Ausführung der Arbeiten, soweit die nötigen Mittel
durch die Gemeinde aufgebracht werden können.

Sämtliche eingegangenen Projekte werden nach der

veranschlagt und zwar ca. Fr. iö.ooo-
für die Ausmalung der Kirche, die in mög-

ca. Fr. 26.000.
20.000
liehst einfachen Rahmen gehalten werden soll und ca.
Fr. 6000 — für die Stationenbilder, die in Frescoma-
lerei vorgesehen sind. Die bezüglichen Unterlagen kön-

~ vollnen von den Interessenten gegen eine Gebühr
Fr. 20 —, welche bei Einreichung einer Eingabe zu-
rückerstattet werden, bei Ilr. Gostau Do/xp/er, Archi-
tekt, Basel, Mühleimerstrasse 7.3, bezogen werden.

Möge diese schöne und hehre Aufgabe recht viele
Künstler veranlassen sich an diesem Wettbewerbe zu
beteiligen. S. V.

Mitgliederliste. • Liste des Membres.
W

Sektion Aargau. — Section d'Argovie.
Kandidat.

Brunnuofer, Fritz (Salon Neuenburg 1912).

Section de Neuchâtel. — Sektion Neuenburg.

Aozjiieazix mezraires passz/s. — .Vezze /Tzsszzj zz;z't <7 / z'e c/ez".

Favre-Periienoud, Mme, Berthe, Grand'rue 26, Locle.
Ross-Young, Mme W., Serrières.
Mkver-Favre. Luc., Neuchâtel.

Austritt. — Demission.

de Montmollin, Mlle Y., Evole, Neuchâtel.

Sektion Paris. — Section de Paris.

Cozzzzïé yxozzr zp/4- — Lor.stzzzzz//zzz' /p/4-
P/eszrfezi/ ^

Kern, Jean, peintre, 22, rue Tourlaque, Paris.
Pz-äszdezz/ : ' '

NcAzul/ü/zi/tz-er-Casszez' Sarasin, Regnault, 64, rue de la Victoire,
Necretaù'e iz>esozVez' : Z Paris.

Adressändernngen. — Changements d'adresse.

Schwab, Carlos, 20 •»*, rue Louis David XVI.

Sektion Genf. — Section de Genève.

Comité pour Ï9Ï4.
Pz-eszV/z'Zi/ : J. Vibert.
Fzce-pz'esi'ztezi/ ; H. Diîmole.
NecreYnzVe : E. Hornung.
kïce-secz'efaz/y; : J. Suppo.
TVe'sozYez'; F. Portier.
'/VesozYe/'-oz/g o/zit ; J. Monard.
NzzppZeazats ; A. Perkier.

0. Vaotier.
M. S AIIKISSOFK.

A. Morard.

Sektion St-Gallen. — Section de St-Gall.

A A'tzozzzztg/zef/. — A/ez/ihre azT//'.

Ulrich, H. C.. Kunstmaler, b. Weissbad, Appenzell.

Sektion Luzern, — Section de Lucerne.

Adi'essönderung. — Changement d'adresse.

Ackermann, Otto, Blumeshof, i4, Berlin.
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